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An den 
Eigenbetrieb 
Abfallwirtschaft Landkreis Rottweil 
Königstraße 36 
78628 Rottweil 
 
 
 
 
Entsorgung des Betriebs / der Einrichtung  
 
 

Berichtigung der Anschrift (Rechnungsanschrift, sofern abweichend) 
 

 
 
 
 

 
Ansprechpartner (Name, Telefon, eMail) 
 

 
 
 
 

 
▒ Angaben zum Gewerbebetrieb / zur Einrichtung 

 
Beschreibung der gewerblichen Tätigkeit 
 

 
 
 
 

 
� Das Gewerbe wird betrieben  

 
seit 
 
 
als Haupterwerb 
 

 

Als Haupterwerb wird eine Tätigkeit behandelt, aus der der Lebensunterhalt 
überwiegend oder ausschließlich bestritten wird. 

 
 

als Nebenerwerb 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Liegt vor  

Liegt vor  
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� Betriebsstätte 
 

Für das Gewerbe gibt es eine Betriebsstätte 
 

 

 
Für das Gewerbe gibt es keine Betriebsstätte. Das Gewerbe wird betrieben 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
▒ Mitteilungspflicht bei Änderungen 
 

Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises 
Rottweil verpflichtet sind, Änderungen, die Auswirkungen auf die Erhebung der 
Abfallgebühren mit sich bringen, mitzuteilen. 

 
 
 
▒ Erfassung anhand Beschäftigter / Betten / Plätze 
 

Anzahl der Beschäftigten 
 

Beschäftigte sind alle in einer Einrichtung Tätigen (z.B. Arbeitnehmer, Unternehmer, 
mithelfende Familienangehörige, Auszubildende) einschließlich Zeitarbeitskräften. 
Beschäftigte, die weniger als 50 % der branchenüblichen Arbeitszeit tätig sind, werden zu 
einem Viertel berücksichtigt. 

 
Anzahl der Betten / Plätze 

 

In Beherbergungsbetrieben, Gaststätten, Kliniken, Pflege- und Wohnheimen, 
Kindergärten, Schulen und sonstigen Bildungs- und ähnlichen Einrichtungen wird 
zusätzlich zur Beschäftigtenzahl die Anzahl der Betten bzw. Plätze zugrunde gelegt. 
Für Schwimmbäder, Vereins- und Bürgerhäuser, Schützenheime und ähnliche 
Einrichtungen ohne ständige Bewirtschaftung bzw. mit starken saisonalen Schwankungen 
der Besucherfrequenz werden die mindestens vorzuhaltenden Behälter nach dem 
tatsächlichen Bedarf festgesetzt. Dies gilt auch für Friedhöfe. 

 
Summe 

 

Diese Anzahl wird der Zuteilung der Abfallbehälter zugrunde gelegt. 
 

Abfuhrrhythmus 
Bitte kreuzen Sie Ihren gewünschten Abfuhrrhythmus an. 

 

 

 
 

Liegt vor  
(Büro, Betriebsräume, Werkstatt usw.). 

Liegt vor  in privaten Wohnräumen  
(d. h. ohne separate Betriebs-, Büro- oder Praxisräume) 

innerhalb einer geschlossenen Nutzeinheit mit anderen Gewerbetreibenden 
(z. B. Gemeinschaftspraxis, Gemeinschaftsbüro, Organisation innerhalb 
einer anderen Organisation). 
 
Bitte erläutern  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liegt vor  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 zweiwöchentlich 

 vier wöchentlich 
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▒ Erfassung bei abweichendem Behälterbedarf 

 
� Betriebliche Besonderheiten 
 

Auf Antrag kann ein vom Mindestbehältervolumen abweichendes Behältervolumen 
zugelassen werden. Bei geringerem Behältervolumen ist nachzuweisen, dass aufgrund 
betrieblicher Besonderheiten tatsächlich ein geringeres als das Mindestbehältervolumen 
zur ordnungsgemäßen Entsorgung ausreicht.  
Für Schwimmbäder, Vereins- und Bürgerhäuser, Schützenheime und ähnliche 
Einrichtungen ohne ständige Bewirtschaftung bzw. mit starken saisonalen Schwankungen 
der Besucherfrequenz werden die mindestens vorzuhaltenden Behälter nach dem 
tatsächlichen Bedarf festgesetzt. Dies gilt auch für Friedhöfe. 

 
Begründung 

 

 
 
 
 

 
Anzahl der benötigten Behälter 

 

 
� Gemischt genutzte Grundstücke 

 

Dies sind Grundstücke, die sowohl Wohn- als auch Gewerbezwecken dienen. Auf diesen 
Grundstücken sind sowohl Hausmüllbehälter als auch Gewerbeabfallbehälter 
vorzuhalten. Allerdings können im Einfamilienhaus Kleinbetriebe mit weniger als 120 Liter 
Restmüllanfall in 4 Wochen auf schriftlichen Antrag die Hausmülltonne mitnutzen, wenn 
diese in ausreichender Größe vorhanden sind. Bei Verzicht auf den gewerblichen 
Restabfallbehälter wird allerdings eine Mindestgebühr erhoben. 

 
Buchungszeichen Hausmüll-Gebührenbescheid 

 

 

10 / _ _ _ _ _ _ 
 

 
� Selbstanlieferung 
 

Sollten besondere Verhältnisse einer Nutzung der öffentlichen Abfallabfuhr 
entgegenstehen (z.B. große Abfallmenge), können die überlassungspflichtigen 
gewerblichen Siedlungsabfälle zur Beseitigung direkt bei der Kreismülldeponie Bochingen 
angedient werden. Nach Antrag auf Befreiung von der Verpflichtung zur Vorhaltung eines 
Gewerbemüllbehälters erfolgt eine Anlieferkontrolle über die Wiegescheine. 

 
Besondere Verhältnisse bzw. Nachweise 

 

 
 
 
 

 
▒ Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben 
 

 
 

 
 

Datum Unterschrift 
 

Liegt vor  

Behältertyp Anzahl mit zweiwöchentlicher Abfuhr Anzahl mit vier wöchentlicher Abfuhr 

120 Liter 
  

240 Liter 
  

1.100 Liter 
  

Liegt vor  

Liegt vor  


